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Die Koordinierungsstelle Wien AusBildung 

bis 18 

unterstützt im Auftrag des 

Sozialministeriumservice Wien 

die Umsetzung der Ausbildungspflicht 

in Wien. 
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Grundlage der AusBildung bis 18 ist das Ausbildungspflichtgesetzes 

(APflG), das seit 2017 gilt.

Koordinierungsstelle Wien AusBildung bis 18

In jedem Bundesland ist eine regionale Koordinierungsstelle AusBildung 

bis 18 tätig.

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009604


AusBildung bis 18

3

Ziel der Ausbildungspflicht ist, dass alle Jugendlichen 

eine Qualifikation über den Pflichtschulabschluss hinaus

erlangen sollen.

 Frühzeitiger Bildungs- und 

Ausbildungsabbruch soll verhindert

werden.

 Alle Jugendlichen sollen bessere 

Chancen auf nachhaltige Teilhabe am 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Leben erhalten.

Photo by Zachary Nelson on Unsplash



Für wen gilt die Ausbildungspflicht?
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Im Vordergrund der Ausbildung bis 18 steht die Unterstützung. Nur wenn 

sich Erziehungsberechtige eine Kooperation verweigern, kann dies eine 

Verwaltungsstrafe zur Folge haben.

Die Verantwortung dafür Sorge zu tragen, dass 

Jugendliche der Ausbildungspflicht nachkommen, liegt 

bei den Erziehungsberechtigten! (APflG §4,1). 

Die Ausbildungspflicht gilt für 

alle Jugendlichen

 nach der Schulpflicht

 bis zu ihrem 18. Geburtstag

 die sich dauernd in Österreich aufhalten.



Meldesystem AusBildung bis 18
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• Automatisierte Einmeldung

über Ein- und Austritte an 

Statistik Austria

• Identifizierung von 

Jugendlichen, die die 

Ausbildungspflicht verletzen

• Meldung über „Monitoring 

AusBildung bis 18“ (MAB) an 

KOST

• Aktivierung des Netzwerks 

der Unterstützung



Ablauf Fallbegleitung
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STAT Meldesytem: JP ist länger als länger als 3 

Monate ohne Ausbildung oder Bildungsplanung

Meldung an KOST über 

Monitoring AusBildung bis 18 (MAB)

 1. KOST-Briefe an die Erziehungsberechtigte 

und Jugendliche mit Aufforderung, die KOST zu 

kontaktieren.

 Parallel: Information des regionalen 

Jugendcoachings

Jugendcoaching versucht ebenfalls Kontakt

aufzunehmen 

Ziel:

Erfolgreicher Kontakt 

zur Familie

• Beratung, Unterstützung, Abklärung

• Anbindung der Jugendlichen an eine 

Bildungsplanung beim Jugendcoaching 

oder AMS

Manuelle

Einmeldung

 2. KOST-Briefe 

 3. Einschreiben an Erziehungsberechtigte

 Recherchen der KOST (z.B. Kinder- und 

Jugendhilfe)

 RSa-Brief durch SMS LST und danach ggbf. 

Anzeige bei der Bezirksverwaltungsbehörde



Erfüllung der Ausbildungspflicht
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Eine Bildungsplanung ist notwendig, wenn es noch keinen fixen nächsten 

Ausbildungsplatz gibt. 

Diese kann vom Jugendcoaching oder AMS durchgeführt werden.

Ausbildungen, wie

 Weiterführende Schulen

 Lehrausbildung

 Weitere Ausbildungen (z.B. Ausbildungen auf dem Externistenweg, 

Deutschkurse mit Bildungsplan)

 Vorbereitende Maßnahmen (z.B. Kurse des AMS oder SMS, 

niederschwellige Projekte mit Bildungsplan)

Liste aller anerkannten Ausbildungen unter www.ausbildungbis18.at

http://www.ausbildungbis18.at/


Ruhen und Ende der Ausbildungspflicht
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Ende der Ausbildungspflicht

• mit dem 18. Geburtstag.

• wenn bereits vor dem 18. Geburtstag eine anerkannte Ausbildung 

(über den Pflichtschulabschluss hinaus) erfolgreich abgeschlossen 

wurde.

Ruhendstellung der Ausbildungspflicht

Mit schriftlichem Nachweis unter anderem

• während des Mutterschutzes bzw. Kinderbetreuungsgeldbezugs

• während des Präsenz- oder Zivildienstes, 

• während eines Freiwilligendienstes (z. B. Freiwilliges Soziales Jahr)

• bei Vorliegen medizinischer Gründe, die der Erfüllung entgegenstehen 

• bei sonstigen Umständen vergleichbarer Bedeutung (Härtefall) 



Erwerbstätigkeit
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Ausschließlich unqualifizierte Beschäftigung ist für 

ausbildungspflichtige Jugendliche nicht erlaubt.

Es braucht in diesen Fällen eine Bildungsplanung mit dem 

Jugendcoaching.

Ausbildungspflichtige Jugendliche dürfen nur dann einer

Erwerbstätigkeit über der Geringfügigkeitsgrenze nachgehen, wenn 

diese

• neben oder im Rahmen einer Ausbildung (z.B. Ferial- oder 

Pflichtpraktika) stattfindet oder

• in der Wartezeit auf einen bereits fixen nächsten Ausbildungsplatz 

(schriftliche Zusage nötig) erfolgt oder

• diese ausdrücklich in einem Perspektiven- und Betreuungsplan 

(zeitlich befristet) vereinbart wurde (erstellt durch AMS oder 

Jugendcoaching).



Jugendcoaching in Wien

Erstellt durch: Koordinierungsstelle Wien Ausbildung – Beruf 

Regionales Jugendcoaching
• für Jugendliche in Mittelschulen, PTS/FMS und AHS/ORG

• für außerschulische Jugendliche (Zuständigkeit nach Wohnbezirk)

m.o.v.e.on

1020 Wien, Wehlistraße 299/8/6/861 Tel. 0699 121 235 43

moveon@integrationshaus.at www.integrationshaus.at

VHS Jugendcoaching

 1100 Wien, Ada-Christen-Gasse 2B Tel. 01/891 741 – 59000

 1110 Wien, Gottschalkgasse 10 Tel. 01/891 741 – 60100

jugendcoaching@vhs.at www.vhs.at/jugendcoaching

in.come

1120 Wien, Ruckergasse 30-32/6 Tel. 01/907 69 95

office@in-come.at www.in-come.at

WUK Jugendcoaching West

1080 Wien, Josefstädter Straße 51/3/2 Tel. 01/401 21 – 3300

jucowest@wuk.at www.jucowest.wuk.at

wienwork

 1210 Wien, Hanreitergasse 3/8/EG Tel. 0664 88 57 84 68

 1210 Wien, Ocwirkgasse 3/Stiege 1/R01 Tel. 0664 88 57 84 68

 1220 Wien, Frenkel-Brunswik-Gasse 1 Tel. 0664 85 11 295

jugendcoaching@wienwork.at www.wienwork.at

Überregionales Jugendcoaching

ÖSB Jugendcoaching, Berufsbildende mittlere und höhere Schulen (BMS, 

BHS)

Tel. 01/33168-3900 jugendcoaching@oesb.at www.oesb.at

VHS Jugendcoaching, Jugendliche bis 21 Jahre in Justizanstalten und 

Bewährungshilfe

Tel. 01/891741-60100 jugendcoaching@vhs.at www.vhs.at/jugendcoaching

BAABSV, Schülerinnen/Schüler mit Sehbehinderung

Tel. 01/98189-138 office@assistenz.at www.akademie-bsv.at

WITAF, Schülerinnen/Schüler mit Hörbehinderung

Tel. 01/2160815 berufliche.assistenz@witaf.at www.witaf.at

WUK Coaching Plus, Jugendliche mit psychischen Erkrankungen

Tel. 01/40121-2200 coachingplus@wuk.at www.coachingplus.wuk.at

WUK faktor.c, Jugendliche mit Schwer- und Mehrfachbehinderung 

Tel. 01/40121-2100 faktorc@wuk.at www.faktorc.wuk.at
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NEBA ist eine Initiative des Sozialministeriumservice.

https://www.kost-wien-ausbildungberuf.at/
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AMS Wien Jugendliche (U25)
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U25 - Wiener Jugendunterstützung für Bildung, Beruf und 
Soziales

 AMS für Jugendliche und Beratungsstelle der MA40 in einem 
Haus

 Zentrale Anlaufstelle für Jugendliche zwischen 15 und 24, die 
lehrstellen - oder arbeitssuchend sind und/oder Wiener 
Mindestsicherung beziehen („One Stop Shop“)

 Mitarbeiter*innen des AMS und der Stadt Wien bemühen sich 
gemeinsam um die Berufs-, Ausbildungs- und 
Leistungsanliegen der jungen Menschen

Lehrbachgasse 18, 1120 Wien

AMS-Service-Telefon: +43 50 904 940

E-Mail: ams.jugendliche@ams.at

Web: https://www.ams.at/arbeitsuchende/u25

Öffnungszeiten: 

Mo-Do 08:00–15:30 Uhr, Fr 08:00–13:00 Uhr

Bei persönlichen Vorsprachen bitte e-card und letzte 

Zeugnisse mitnehmen.

mailto:ams.jugendliche@ams.at
https://www.ams.at/arbeitsuchende/u25


Kontakt zur AusBildung bis 18
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Serviceline 0800 700 118
Mo-Do 9:00-16:00, Fr 9:00-12:00

service@kost-wien.at

www.ausbildungbis18.at
www.kost-wien.at


